
 

 

Pressemitteilung 

Kommissionsvorschlag für Ratsverordnung über Stilllegungsbeihilfen für nicht 
wettbewerbsfähige Kohlebergwerke 

Herne, 20.07.2010 - Die Europäische Kommission hat heute einen Vorschlag für eine 
Ratsverordnung vorgelegt, der ein endgültiges Auslaufen von Betriebsbeihilfen für 
Steinkohlenbergwerke bis zum 15. Oktober 2014 vorsieht. Dieser Vorschlag ist völlig 
unzureichend, weil das Steinkohlefinanzierungsgesetz vom Dezember 2007 dadurch 
europarechtlich nicht abgesichert wird. Der Kommissionsvorschlag muss hierzu durch den 
Ministerrat gründlich überarbeitet werden. Die Verantwortung für die Absicherung des 
Steinkohlefinanzierungsgesetzes auf europäischer Ebene liegt bei der deutschen 
Bundesregierung. 
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